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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.1996

Norm

StGB §212

Rechtssatz

Es kommt auf das Bestehen eines faktischen Schutzverhältnisses an; die Beaufsichtigung der Minderjährigen kann sich

nicht nur auf Grund ausdrücklicher Erklärungen, sondern auch aus bloß tatsächlichen Verhältnissen und lediglich

vorübergehend ergeben.
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